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TOP 8 
Vorlage-Nr. 2023/0143 
 

Bauantrag für den Neubau von drei Einfamilienhäusern, einem Doppelhaus und 
einer Tiefgarage in Weßling, Bognerweg 22 ff., Fl.Nr. 374 Gemarkung Weßling 
 
Beschluss: 
 
Der Grundstücks- und Bauausschuss erteilt dem Bauantrag für den Neubau von drei 
Einzelhäusern, einem Doppelhaus und einer Tiefgarage in Weßling, Bognerweg 22 ff., 
Fl.Nr. 374 Gemarkung Weßling das gemeindliche Einvernehmen. 
 
Für die Regelbefreiung der Gaubenbreite am Haus 3 von 1,50 m auf 1,80 m wird das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die 
Umgebungsbebauung ein. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 : 2 
 
 
 
TOP 9 
Vorlage-Nr. 2023/0144 
 

Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garagen in Weßling, 
Nähe Dorfstraße 16 Fl.Nr. 84 Gemarkung Hochstadt 
 
Beschluss: 
 
Der Grundstücks- und Bauausschuss erteilt dem Bauantrag für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Garagen in Weßling, Nähe Dorfstraße 16, Fl.Nr. 84 Gemarkung 
Hochstadt das gemeindliche Einvernehmen. 

 



                                                             
 

Seite: 2/2 
Vorlage-Nr: «VONAME» 

 

 
Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die 
Umgebungsbebauung ein. 
 
Hinweis: 
 
Die Erschließung ist dinglich zu sichern. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
 
 
 
 
TOP 10 
Vorlage-Nr. 2023/0148 
 

Antrag auf Verlängerung der Abgrabungsgenehmigung für Kiesabbau, 
Gautinger Straße 114 Fl.Nr. 984 Gemarkung Oberpfaffenhofen 
 
Beschluss: 
 
Der Grundstücks- und Bauausschuss erteilt dem Antrag auf Verlängerung der 
Abgrabungsgenehmigung für Kiesabbau, Gautinger Straße 114, Fl.Nr. 984 Gemarkung 
Oberpfaffenhofen das gemeindliche Einvernehmen mit folgender Maßgabe: 
 
Die Privilegierung sowie die Landschaftsverträglichkeit sind durch das Landratsamt 
Starnberg mit seinen Fachbehörden zu überprüfen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 


